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MorphoSys AG 
Planegg 
Wertpapierkennnummer: 663200 
ISIN: DE0006632003 

 

Schriftlicher Bericht des Vorstands zum Tagesordnungspunkt 10 

gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG  

 

 

Mit Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 2. Juni 2016 wurde ein Bedingtes Kapital 

2016-I in Höhe von 5.307.536,00 € gemäß § 5 Abs. 6b der Satzung der Gesellschaft geschaffen. Die 

diesbezügliche Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 

Optionsrechten auf Aktien der Gesellschaft endet am 30. April 2021. Um der Gesellschaft auch in 

der Zukunft die gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung zu erhalten, soll eine 

neue Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten 

auf Aktien der Gesellschaft sowie ein neues Bedingtes Kapital 2021-I geschaffen werden.  

  

1. Bericht über die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen 

  

Die Gesellschaft hat am 16. Oktober 2020 Schuldverschreibungen aufgrund der Ermächtigung 

durch die ordentliche Hauptversammlung vom 2. Juni 2016 ausgegeben. 

  

Im Einzelnen hat die Gesellschaft am 13. Oktober 2020 aufgrund der Ermächtigung der 

Hauptversammlung vom 2. Juni 2016 unter Tagesordnungspunkt 7 die Ausgabe von 

Wandelschuldverschreibungen im Gesamtbetrag von 325.000.000,00 € mit einem Zinskupon 

von 0,625 % pro Jahr und einer regulären Laufzeit bis zum 16. Oktober 2025 beschlossen. 

Die Wandelschuldverschreibungen wurden am 16. Oktober 2020 ausgegeben. Die 

Wandelschuldverschreibungen können, vorbehaltlich einer Anpassung des Wandlungspreises 

gemäß den Anleihebedingungen, zu einem Wandlungspreis von 131,29 € je Aktie gewandelt 

werden. Der Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen liegt das Bedingte Kapital 2016-I 

gemäß § 5 Abs. 6b der Satzung der Gesellschaft zugrunde. Das Bezugsrecht der Aktionäre 

der Gesellschaft, die Wandelschuldverschreibungen zu zeichnen, wurde ausgeschlossen. 

  

2. Neuschaffung des Bedingten Kapitals 2021-I sowie der Ermächtigung zur Ausgabe von 

Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen und damit verbundene Vorteile für die 

Gesellschaft 
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Die vorgeschlagene Neuschaffung des Bedingten Kapitals 2021-I sowie die Ermächtigung zur 

Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen (zusammenfassend 

„Schuldverschreibungen“) soll im Interesse der Gesellschaft die möglichst günstige Ausgabe 

von Schuldverschreibungen erlauben, welche im besonderen Maße den Anforderungen der 

Kapitalmärkte entsprechen. Es wird dadurch eine angemessene Kapitalausstattung der 

Gesellschaft gewährleistet, die eine wesentliche Grundlage für ihre wirtschaftliche Entwicklung 

im kostenintensiven Bereich der Biotechnologie ist. Durch die Ausgabe von 

Schuldverschreibungen kann die Gesellschaft je nach Marktlage attraktive 

Finanzierungsmöglichkeiten nutzen, um zinsgünstig Fremdkapital aufzunehmen. Die 

Einräumung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten eröffnet der 

Gesellschaft die zusätzliche Chance, dass ihr die durch Ausgabe von Schuldverschreibungen 

aufgenommenen Gelder zum Teil als Eigenkapital erhalten bleiben. Die vorgeschlagene 

Ermächtigung sieht vor, dass mit Zustimmung des Aufsichtsrats Schuldverschreibungen über 

bis zu 650 Mio. € mit Wandel- oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten auf Aktien der 

MorphoSys AG ausgegeben werden können.  

  

Im Bereich dieser sog. hybriden Finanzierungsinstrumente sind mittlerweile 

Finanzierungsformen üblich, die auch eine unbegrenzte Laufzeit vorsehen. Daher sieht die 

Ermächtigung die Möglichkeit vor, Schuldverschreibungen zu begeben, die keine 

Laufzeitbegrenzung enthalten. Die Ermächtigung gibt der Gesellschaft zudem die erforderliche 

Flexibilität, die Schuldverschreibungen selbst oder über unmittelbare oder mittelbare 

Mehrheitsbeteiligungen zu platzieren. Schuldverschreibungen können außer in Euro auch in 

anderen Währungen ausgegeben werden. 

  

Die Ermächtigung ist bis zum 18. Mai 2026 (einschließlich) befristet. Für die zur Erfüllung nach 

dieser Ermächtigung möglicherweise auszugebenden Aktien soll ein neues Bedingtes Kapital 

2021-I geschaffen werden. Die näheren Einzelheiten der Schuldverschreibungen sind jeweils 

vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. 

  

Die von der ordentlichen Hauptversammlung am 2. Juni 2016 erteilte Ermächtigung zur 

Ausgabe von Schuldverschreibungen endet am 30. April 2021. Das für diese ausgelaufene 

Ermächtigung vorgesehene bisherige Bedingte Kapital 2016-I kann daher teilweise 

aufgehoben werden, soweit dieses nicht noch zur Bedienung von am 16. Oktober 2020 

ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen dient.  
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Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Schuldverschreibung zu beziehenden Neuen 

Aktien darf den Nennbetrag der jeweiligen Schuldverschreibung bzw. einen unter dem 

Nennbetrag liegenden Ausgabebetrag der jeweiligen Schuldverschreibung nicht übersteigen. 

  

Der jeweils festzusetzende oder innerhalb einer festzulegenden Bandbreite anhand von 

zukünftigen Börsenkursen zu ermittelnde Wandlungs- oder Optionspreis für eine Aktie muss 

mindestens 80 % des Durchschnitts der Schlusskurse an den fünf Xetra-Handelstagen vor der 

Entscheidung des Vorstands über die Begebung der Schuldverschreibung entsprechen. 

Sofern den Aktionären ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibung eingeräumt wird und 

dieses Bezugsrecht an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt wird, sind die Schlusskurse 

der Aktie der MorphoSys AG an den Tagen des Bezugsrechtshandels mit Ausnahme der 

letzten beiden Handelstage des Bezugsrechtshandels für die Ermittlung des 

Durchschnittsschlusskurses anzusetzen. Unberührt bleiben selbstverständlich die §§ 9 Abs. 1 

und 199 Abs. 2 AktG. 

  

3. Ausschluss des Bezugsrechts 

  

Grundsätzlich haben die Aktionäre der Gesellschaft ein Bezugsrecht auf neu auszugebende 

Schuldverschreibungen in einer Anzahl, die ihrer jeweiligen bisherigen Beteiligung am 

Grundkapital der Gesellschaft entspricht. Dabei sollen die Schuldverschreibungen 

grundsätzlich von mindestens einem Kreditinstitut oder mindestens einem nach § 53 Abs. 1 

Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung 

übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Dies dient der Erleichterung 

der Abwicklung und ist nicht als Ausschluss des Bezugsrechts anzusehen, da den Aktionären 

so ein mittelbares Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen eingeräumt wird. 

  

Der Beschlussvorschlag sieht eine Ermächtigung zum Ausschluss dieses bei Ausgabe von 

Schuldverschreibungen grundsätzlich bestehenden Bezugsrechts für bestimmte, im 

Beschlussvorschlag im Einzelnen benannte Zwecke gemäß den hierfür maßgeblichen 

gesetzlichen Vorschriften vor. Aus Sicht des Vorstands und des Aufsichtsrats ist diese 

Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre unter Abwägung aller 

Umstände aus den nachfolgend erläuterten Gründen sachlich gerechtfertigt und gegenüber 

den Aktionären angemessen.  

  

a) Vor allem sollen Vorstand und Aufsichtsrat zur Ausgabe von Schuldverschreibungen 

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ermächtigt werden, soweit die 

aufgrund der Wandlungs- oder Optionsrechte auszugebenden neuen Aktien insgesamt 
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10 % des Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigen, und zwar weder zum 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt der Ausübung dieser 

Ermächtigung. Dadurch kann die Gesellschaft kurzfristig günstige Börsensituationen 

ausnutzen und durch eine marktnahe Festsetzung der Konditionen bestmögliche 

Bedingungen für die Ausstattung der Schuldverschreibung erreichen.  

  

Bei einer Wahrung des Bezugsrechts ist dies nicht möglich, weil die Länge der 

Bezugsfrist die Möglichkeit einschränkt, kurzfristig auf Marktverhältnisse zu reagieren. 

Die Unsicherheit über die Ausübung der Bezugsrechte kann außerdem eine erfolgreiche 

Platzierung der Schuldverschreibungen bei Dritten beeinträchtigen. Bei 

Bezugsrechtsemissionen ist außerdem in der Regel ein nicht unerheblicher 

Sicherheitsabschlag erforderlich, um die Attraktivität der Emission sicherzustellen. Des 

Weiteren verschafft der Bezugsrechtsausschluss der Gesellschaft die Möglichkeit, ihre 

Aktionärsbasis unter Einbeziehung internationaler Investoren weiter zu verbreitern. 

  

Gesetzliche Grundlage für diesen Ausschluss des Bezugsrechts sind die §§ 221 Abs. 4 

Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG. Diese Normen bezwecken, den Aktionär vor einer 

unzumutbaren Verwässerung seines Aktienbesitzes zu schützen. Ob ein solcher 

Verwässerungseffekt eintritt, ist errechenbar. Unter Heranziehung des Black/Scholes-

Modells oder anderer anerkannter finanzmathematischer Methoden lässt sich der 

hypothetische Börsenpreis der Anleihe ermitteln, womit dann durch Vergleich mit dem 

Ausgabepreis auch ein etwaiger Verwässerungseffekt feststeht. Der Ausgabepreis darf 

nach der Ermächtigung den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden 

ermittelten theoretischen Marktwert nicht wesentlich unterschreiten. Damit wird der 

rechnerische Marktwert eines Bezugsrechts praktisch gegen null gehen, so dass den 

Aktionären durch den Bezugsrechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaftlicher 

Nachteil entstehen kann. Auch dadurch werden die Interessen der Aktionäre gewahrt. 

Die Aktionäre haben zudem die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der 

Gesellschaft zu annähernd gleichen Bedingungen durch Erwerb über die Börse aufrecht 

zu erhalten. Dadurch ist ihren Vermögensinteressen angemessen Rechnung getragen. 

Es gilt also nichts anderes als bei einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG.  

  

Vorstand und Aufsichtsrat werden bei der Preisfestsetzung den Abschlag vom 

Marktwert unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation am Kapitalmarkt so gering wie 

möglich halten und dafür sorgen, dass ein Schutz vor Verwässerung gewährleistet ist. 

Dabei wird sich der Vorstand sachkundigen Rat einholen und sich gegebenenfalls der 
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Unterstützung durch Experten bedienen. Diese Unterstützung kann dadurch geschehen, 

dass ein Gutachten einer Investmentbank oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur 

Frage des Verwässerungseffekts eingeholt wird.  

  

Auf die in der Ermächtigung vorgesehene Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals 

werden Vorstand und Aufsichtsrat im Interesse der Aktionäre an einer möglichst 

geringen Verwässerung folgende Aktien anrechnen:  

  

 Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung gemäß oder in 

sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden, und 

  

 Aktien, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 

Optionsrechten aufgrund anderer Ermächtigungen ausgegeben werden oder 

auszugeben sind, sofern und soweit die Schuldverschreibungen während der 

Laufzeit dieser Ermächtigungen in sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben 

werden. 

  

Die gemäß den vorstehenden Sätzen dieses Absatzes verminderte Höchstgrenze wird 

mit Wirksamwerden einer nach der Verminderung von der Hauptversammlung 

beschlossenen neuen Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG wieder erhöht, soweit die neue 

Ermächtigung reicht, höchstens aber bis zu 10 % des Grundkapitals nach den Vorgaben 

dieses Unterpunktes. 

  

b) Die vorgesehene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für die Verwertung 

von Spitzen ermöglicht es, ein praktikables Bezugsverhältnis darzustellen. Andernfalls 

wäre insbesondere bei der Emission von Schuldverschreibungen mit runden Beträgen 

die Abwicklung der Kapitalmaßnahme erschwert. Spitzen entstehen, wenn infolge des 

Bezugsverhältnisses und des Betrags einer Emission nicht alle neuen 

Schuldverschreibungen gleichmäßig an die Aktionäre ausgegeben werden können. Die 

Kosten eines Bezugsrechtshandels für Spitzen stehen in keinem Verhältnis zum Vorteil 

für die Aktionäre. Die durch den Bezugsrechtsausschluss für freie Spitzen entstandenen 

bezugsrechtsfreien Schuldverschreibungen werden durch Verkauf über die Börse (wenn 

möglich) oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der 

mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzen gering. 
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c) Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss zugunsten der Inhaber von 

Wandlungs- oder Optionsrechten dient dem Zweck, den Options- oder Wandlungspreis 

für die bereits ausgegebenen Options- oder Wandlungsrechte nicht ermäßigen oder 

eine bare Zuzahlung leisten zu müssen. Stattdessen soll den Inhabern solcher Rechte 

ein Bezugsrecht auf die neuen Schuldverschreibungen in dem Umfang gewährt werden 

können, wie es ihnen nach Ausübung ihrer Rechte zustünde, um ihren 

Verwässerungsschutz sicherzustellen. Es entspricht dem Marktstandard, 

Schuldverschreibungen mit einem solchen Verwässerungsschutz auszustatten. 

  

Die in den vorstehenden Absätzen enthaltenen Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss 

sind insgesamt auf einen Betrag, der 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar 

weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch – falls dieser Wert 

geringer ist – im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung, beschränkt. Auf die 

vorgenannte 10 %-Grenze sind darüber hinaus auch eigene Aktien anzurechnen, die während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden, 

sowie diejenigen Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden, soweit die Aktien in den vorgenannten 

Fällen jeweils nicht zur Bedienung von Ansprüchen von Organmitgliedern und/oder 

Mitarbeitern der Gesellschaft und/oder ihrer verbundenen Unternehmen aus 

Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen dienen. Ferner sind auf diese Begrenzung Aktien 

anzurechnen, die zur Bedienung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 

auszugeben sind, sofern diese Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen auf der 

Grundlage einer anderen Ermächtigung nach § 221 Abs. 2 AktG während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden, soweit die Aktien 

ebenfalls nicht zur Bedienung von Ansprüchen von Organmitgliedern und/oder Mitarbeitern 

der Gesellschaft und/oder ihrer verbundenen Unternehmen aus 

Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen dienen. Die gemäß den vorstehenden Sätzen dieses 

Absatzes verminderte Höchstgrenze wird mit Wirksamwerden einer nach der Verminderung 

von der Hauptversammlung beschlossenen neuen Ermächtigung zum Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre wieder erhöht, soweit die neue Ermächtigung reicht, höchstens 

aber bis zu 10 % des Grundkapitals nach den Vorgaben des Satzes 1 dieses Absatzes.  

 

Alle zukünftigen bedingten und genehmigten Kapitalia der Gesellschaft unter Berücksichtigung 

der in diesem Zusammenhang der Hauptversammlung am 19. Mai 2021 vorgeschlagenen 

weiteren Beschlüsse einschließlich des Betrags des Bedingten Kapitals 2021-I von bis zu 
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4.861.376,00 € und die entsprechende Anzahl von bis zu 4.861.376 neuen Aktien 

entsprechen zusammen einem Anteil von 50 % des derzeitigen Grundkapitals. 

  

Das Bedingte Kapital 2021-I wird benötigt, um die mit den Schuldverschreibungen 

verbundenen Wandlungs- oder Optionsrechte zu bedienen. Die Höhe des Bedingten Kapitals 

2021-I überschreitet auch in Verbindung mit den anderen, weiterhin bestehenden bedingten 

Kapitalia der Gesellschaft nicht die gesetzlichen Höchstgrenzen gemäß § 192 Abs. 3 Satz 1 

AktG. 

  

Der Wandlungs- oder Optionspreis für eine neue Aktie wird vom Vorstand mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats unter Berücksichtigung der Marktverhältnisse bei der Ausgabe der 

Schuldverschreibungen festgelegt und darf 80 % des in der Ermächtigung definierten 

Referenzkurses (siehe oben, Tagesordnungspunkt 10 Buchstabe a)) nicht unterschreiten. 

 

4. Ausnutzung des Bedingten Kapitals 2021-I 

  

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung des Bedingten Kapitals 

2021-I berichten. 

 

 

Planegg, 26. März 2021 
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MorphoSys AG 

 

Der Vorstand 

 

 

 

 

Dr. Jean-Paul Kress      Sung Lee 

Vorstandsvorsitzender      Finanzvorstand 

 

 

 

 

 

Dr. Malte Peters       Dr. Roland Wandeler 

Forschungs- und Entwicklungsvorstand    Chief Operating Officer 

 


